
4 Maria Theresia. 

Endlich schuf die kaiserliche Entschliessung vom 3. Juni 1760 eine 

eigene oberste Unterrichts-Behörde in der Studien- und Büchercensurs- 

Hofcommission; Gerhart van Swieten wurde als zweiter Präsident der¬ 

selben1) die Seele der gesammten Unterrichts -Verwaltung. In den einzelnen 

Ländern entstanden Studien - Commissionen, deren Mitglieder auch die 

Facultäts-Directoren waren, für die Angelegenheiten der Mittel- oder Hoch¬ 

schulen. 

Mit Aufhebung des Jesuiten-Ordens im Jahre 1773 erhielt der 

Uebergang des Unterrichtswesens in die Hände des Staates ganz neue Be¬ 

deutung. Die zur Durchführung der Bulle „Dominus ac redemptor noster” 

niedergesetzte Commission stellte der Kaiserin sofort die Nothwendigkeit vor, 

dass „in Anbetracht der sowohl bei den niederen als höheren Schulen allent¬ 

halben nöthigen "Verbesserungen” ein gemeinsamer einheitlicher Vorgang in 

allen Zweigen des öffentlichen Unterrichts eingehalten werde. Hieraus ging 

eine Reorganisation der durch den Tod des älteren Swieten factisch aufge¬ 

lösten Studien-Hofcommission mittelst der kaiserlichen Entschliessung vom 

12. Februar 1774 hervor, welche ihr volle Unabhängigkeit von jeder anderen 

Centralbehörde sicherte2) und als ihren Zweck erklärte, zu sorgen, „dass jedem 

Unterthan nach seinem Stande und Berufe der nöthige Unterricht ertheilt, dass 

allenthalben taugliche Lehrer angestellt und nachgeziegelt und dass eine gleich¬ 

förmige, vollständige, praktische und dauerhafte Studieneinrichtung getroffen, 

folglich das Einsehen auf alle Land- und Stadtschulen in der überall einzu¬ 

führenden deutschen Sprache, ferners auf alle lateinischen Schulen und höheren 

Gymnasien, Klosterstudien und Priesterhäuser, dann auf die vorhandenen 

Akademien und Universitäten, und endlich auf die in der Residenz-Hauptstadt 

zu errichten beschlossene Akademie der Wissenschaften genommen werden 
solle.” 

Nach dem Muster der schon im Jahre 1770 für Oesterreich unter und 

ob der Enns begründeten permanenten Schul-Commissionen zur Reform des 

Volksschulwesens wurden solche in allen Ländern eingeführt und durch die 

Schulordnung vom 6. December 1774 sanctionirt3), und eine General- 

Direction der Kor maisch ulen (Lehrer-Bildungsanstalten und Musterschulen) 

zu Wien als General-Direction des gesammten „deutschen Schulwesens” in das 

Leben gerufen, so wie der Director der Normalschule in jeder Landeshauptstadt 

1) Als erster Präsident fungirte der Cardinal-Erzbischof von Wien, Graf Migazzi, welcher 
sich nach Swieten’s Hinscheiden (18. Juni 1772) ebenfalls zurückzog. 

2) Präsidenten derselben: F. K. Kressei, Freiherr von Gwaltenberg 1774-—1781, Gottfried 
Freiherr van Swieten 1781—1790, K. A. Freiherr von Martini 1790—1791. 

o) Eben erst war Gahzien mit ganz trostlosen Schulzust'änden „revindicirt” und auch dort 
trat eine Schul-Commission zu Lemberg schon im Jahre 1 776 in das Leben. Mit der Bukowina 
wurden wieder einige akatholische Schulen übernommen und durch Zusicherung der Aufrechthaltung 
des Status quo garantirt. 


